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Ministerialentwurf für ein Bundesgesetz, mit dem das 
Urheberrechtsgesetz und das Verwertungsgesellschaftengesetz 2006 
geändert werden (Urheberrechts-Novelle 2015 - Urh-Nov 2015) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Sektionschef Prof. Dr. Kathrein,  
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit zu einer Stellungnahme zum oben 
bezeichneten Begutachtungsentwurf.  
 
Infolge der äußerst kurz bemessenen Zeitspanne zwischen Versand des 
Begutachtungsentwurfes und Ende der Stellungnahmefrist beschränken wir uns 
jedoch auf die für uns wesentlichen Aspekte des Entwurfes und verweisen im 
übrigen auf die Stellungnahmen der Verwertungsgesellschaft Literar-Mechana und 
der Plattform Kunst hat Recht. 
 
Wir begrüßen die Einführung eines Leitungsschutzrechtes für Zeitungsverlegers in 
§ 76f des Entwurfes und verweisen in Bezug auf die Unklarheit in der 
Formulierung auf die Stellungnahme des VÖZ (Punkt 1).  
 
Wir nehmen begrüßend zur Kenntnis, dass in Abs. 4 ein Beteiligungsanspruch der 
UrheberInnen vorgesehen ist, der nur von Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden kann. Unabhängig von der kollektiven Wahrnehmung der Rechte 
der Zeitungsverleger ist es uns ein Anliegen, dass diese gesetzlich vorgesehenen 
Beteiligungsansprüche für UrheberInnen weiterhin nur über die für unsere 
Mitglieder zuständige Verwertungsgesellschaft Literar-Mechana geltend gemacht 
werden können. Nur so ist gewährleistet, dass UrheberInnen auch einen 
gesonderten Vergütungsanteil erhalten.  
 
Wir ersuchen um entsprechende Berücksichtigung unseres Anliegen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Astrid Zimmermann 
Generalsekretärin 
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